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1.  Die Kommission hat dem Rat am 10. Juli und 17. Juli 2025 die Vorschldge fiir Beschliisse des
Rates iiber die Unterzeichnung! und den Abschluss? der Anderungsprotokolle zu den
Abkommen zwischen der EU und der Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco
bzw. San Marino {iber den automatischen Austausch von Informationen iiber Finanzkonten
zur Forderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten vorgelegt. Im Falle der

Schweiz betrifft der Vorschlag tiber die Unterzeichnung auch die vorldufige Anwendung.

2. Das Ziel der bestehenden Abkommen ist die Forderung der Steuerehrlichkeit bei
internationalen Sachverhalten im Einklang mit dem von der Organisation fiir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelten Gemeinsamen Meldestandard. Am
26. August 2022 billigte die OECD Anderungen des Gemeinsamen Meldestandards, die ab
dem 1. Januar 2026 gelten werden. Das wichtigste Ziel der Vorschlige fiir die eingangs
genannten Beschliisse des Rates ist es, sicherzustellen, dass der automatische Austausch von
Informationen iiber Finanzkonten zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den jeweiligen fiinf
Landern mit dem aktualisierten Gemeinsamen Meldestandard im Einklang steht und auch
nach dem 1. Januar 2026 fortgefiihrt wird.

3. Am21. August 2025 nahm der Européische Datenschutzbeauftragte (EDSB) zu den
Vorschldgen fiir Beschliisse des Rates Stellung.?

4.  Am 3. September 2025 erzielten die Delegationen in der Sitzung der Gruppe ,,Steuerfragen™
(Direkte Besteuerung) vorbehaltlich der Uberarbeitung durch die Rechts- und
Sprachsachverstindigen Einvernehmen tiber die Kompromisstexte des Vorsitzes zu den
Beschliissen des Rates iiber die Unterzeichnung und den Abschluss sowie iiber die
Anderungsprotokolle. In Bezug auf den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des
Anderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der EU und der Schweiz sind die
Delegationen ferner tibereingekommen, dass diesem Beschluss des Rates eine Erkldrung des
Rates (Dok. 14168/25 ADD 1) beigefiigt werden sollte, die in das Protokoll iiber die
Ratstagung, auf der der Beschluss angenommen wird, aufzunehmen ist. Dariiber hinaus haben
die Delegationen die Erklarung der Kommission (Dok. 14168/25 ADD 2) fiir das genannte
Protokoll zur Kenntnis genommen. Diese Erkldrungen werden integraler Bestandteil des
Kontextes sein, in dem der Rat den Beschluss iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls

zu dem Abkommen zwischen der EU und der Schweiz annimmt.

1 Dok. 11510/25 + ADD 1 (Schweiz), 11751/25 + ADD 1 (Liechtenstein), 11750/25 + ADD 1
(Andorra), 11760/25 + ADD 1 (Monaco), 11763/25 + ADD 1 (San Marino).

2 Dok. 11511/25 (Schweiz), 11756/25 (Liechtenstein), 11746/25 (Andorra), 11759/25
(Monaco), 11761/25 (San Marino).

3 Dok. 12199/25 (Schweiz), 12195/25 (Liechtenstein), 12196/25 (Andorra), 12197/25
(Monaco), 12198/25 (San Marino).
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Die Gruppe ,,Steuerfragen* (hochrangig) wurde am 23. September 2025 iiber den Sachstand

unterrichtet.

Die Beschliisse des Rates iiber die Unterzeichnung der Anderungsprotokolle zu den
Abkommen zwischen der EU und der Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco

bzw. San Marino wurden am 10. Oktober 2025 vom Rat (Wirtschaft und Finanzen)
angenommen.* AnschlieBend wurden die Anderungsprotokolle zu den Abkommen zwischen
der EU und Liechtenstein, Andorra, Monaco bzw. San Marino® am 13. Oktober 2025 von der
Kommission und diesen Lindern unterzeichnet, und das Anderungsprotokoll zu dem
Abkommen zwischen der EU und der Schweiz® wurde am 20. Oktober 2025 von der

Kommission und der Schweiz unterzeichnet.

Das Europdische Parlament hat auf seiner Plenartagung vom 13. November 2025 iiber seine
Stellungnahmen zu den Beschliissen des Rates iiber den Abschluss der Anderungsprotokolle

abgestimmt.”

Vor diesem Hintergrund wird der AStV ersucht, dem Rat zu empfehlen, auf einer seiner

ndchsten Tagungen als A-Punkt
a) folgende Dokumente anzunehmen:

—  den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls zu dem

Abkommen zwischen der Europédischen Union und der Schweizerischen

FEidgenossenschaft iiber den automatischen Informationsaustausch uber Finanzkonten

zur Forderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten in der von den

Rechts- und Sprachsachverstindigen iiberarbeiteten Fassung (Dok. 11651/25);

—  den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls zu dem

Abkommen zwischen der Europédischen Union und dem Fiirstentum Liechtenstein {iber

den automatischen Austausch von Informationen iiber Finanzkonten zur Férderung der
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten in der von den Rechts- und

Sprachsachverstindigen iiberarbeiteten Fassung (Dok. 11788/25);

Dok. 11648/25 (Schweiz), 11785/25 (Liechtenstein), 11782/25 (Andorra), 11793/25
(Monaco), 11799/25 (San Marino).

Dok. 11786/25 (Liechtenstein), 11783/25 (Andorra), 11796/25 (Monaco), 11800/25
(San Marino).

Dok. 11650/25.

Dok. 14207/25 (Schweiz), 14208/25 (Liechtenstein), 14209/25 (Andorra), 14210/25
(Monaco), 14211/25 (San Marino).
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— den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls zu dem

Abkommen zwischen der Européischen Union und dem Fiirstentum Andorra iiber den
automatischen Austausch von Informationen iiber Finanzkonten zur Férderung der
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten in der von den Rechts- und

Sprachsachverstandigen liberarbeiteten Fassung (Dok. 11781/25);

— den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls zu dem

Abkommen zwischen der Europdischen Union und dem Fiirstentum Monaco iiber den

Informationsaustausch iiber Finanzkonten zur Forderung der Steuerehrlichkeit bei
internationalen Sachverhalten in Ubereinstimmung mit dem globalen Standard fiir den
automatischen Informationsaustausch tliber Finanzkonten der Organisation fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in der von den Rechts- und

Sprachsachversténdigen tiberarbeiteten Fassung (Dok. 11791/25);

— den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls zu dem

Abkommen zwischen der Europédischen Union und der Republik San Marino iiber den
automatischen Austausch von Informationen tiber Finanzkonten zur Férderung der
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten in der von den Rechts- und

Sprachsachverstindigen iiberarbeiteten Fassung (Dok. 11797/25);

b) in Bezug auf den Beschluss des Rates iiber den Abschluss des Anderungsprotokolls zu dem

Abkommen zwischen der EU und der Schweiz

— die in Dokument 14168/25 ADD 1 enthaltene Erkldarung des Rates zu billigen, sie in das
Protokoll iiber die Ratstagung aufzunehmen, auf der dieser Beschluss angenommen

wird, und sie 6ffentlich zugédnglich zu machen;

— die in Dokument 14168/25 ADD 2 enthaltene Erkldrung der Kommission in das
Protokoll iiber die Ratstagung aufzunehmen, auf der dieser Beschluss angenommen

wird, und zuzustimmen, die Erklarung 6ffentlich zugénglich zu machen.
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	– den Beschluss des Rates über den Abschluss des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrli...
	– den Beschluss des Rates über den Abschluss des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Liechtenstein über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichk...
	– den Beschluss des Rates über den Abschluss des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Andorra über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit be...
	– den Beschluss des Rates über den Abschluss des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Monaco über den Informationsaustausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sac...
	– den Beschluss des Rates über den Abschluss des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik San Marino über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit b...
	– die in Dokument 14168/25 ADD 1 enthaltene Erklärung des Rates zu billigen, sie in das Protokoll über die Ratstagung aufzunehmen, auf der dieser Beschluss angenommen wird, und sie öffentlich zugänglich zu machen;
	– die in Dokument 14168/25 ADD 2 enthaltene Erklärung der Kommission in das Protokoll über die Ratstagung aufzunehmen, auf der dieser Beschluss angenommen wird, und zuzustimmen, die Erklärung öffentlich zugänglich zu machen.
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